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Gesetz
zur Stärkung des

Konnexitätsprinzips

Der Landtag hat am 30. April 2008 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zu einem Konsultationsverfahren zur 
Kosten folgenabschätzung nach Artikel 71 Abs. 3 
der Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
(Konnexitätsausfüh rungs gesetz – KonnexAG)

§ 1

Anwendungsbereich und Zweck der Konsultation

Die Konsultation der kommunalen Landesverbände er-
folgt nach diesem Gesetz bei Regelungsentwürfen der
Landesregierung oder der Ministerien, die dem Anwen-
dungsbereich des Konnexitätsprinzips nach Artikel 71
Abs. 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg
unterfallen. Die Konsultation dient dazu, die Kostenfol-
gen solcher Regelungsentwürfe unter Einbeziehung der
kommunalen Landesverbände möglichst einvernehmlich
und objektiv abschätzen zu können. 

§ 2

Konsultationsverfahren

(1) Die kommunalen Landesverbände sind bei Entwür-
fen im Sinne von § 1 Satz 1 bereits im Rahmen der Vor-
bereitung und Erarbeitung des Entwurfs frühzeitig einzu-
beziehen.

(2) Die kommunalen Landesverbände sollen sich in
ihren Stellungnahmen im Rahmen dieser frühzeitigen
Einbeziehung insbesondere zu den durch einen Re -
gelungsentwurf voraussichtlich entstehenden Kosten und
Entlastungen sowie Mehreinnahmen der Gemeinden
oder Gemeindeverbände unter Zugrundelegung von § 3
äu ßern und diese darlegen. 

(3) Die Regelung über die allgemeine Anhörung nach Ar-
tikel 71 Abs. 4 der Verfassung des Landes Baden-Würt-
temberg bleibt unberührt. Wird ein Entwurf nach dieser
Anhörung geändert und kann sich dies auf die Kos  ten -
folgenabschätzung auswirken, ist der Entwurf erneut den
berührten kommunalen Landesverbänden zur Stellung -
nahme unter angemessener Fristsetzung zuzuleiten. 

(4) Die Regelung in § 34 Abs. 3 des Finanzausgleichs -
gesetzes bleibt unberührt, wonach die Gemeinsame Fi-
nanzkommission Empfehlungen zu Grundsatzfragen der
Konnexität geben kann.

§ 3

Kostenfolgenabschätzung

(1) Im Zuge einer Kostenfolgenabschätzung sind die mit
einem Entwurf im Sinne von § 1 Satz 1 für die Gemein-
den oder Gemeindeverbände verbundenen Kosten und
Entlastungen sowie Einnahmen soweit möglich zu prog -
nos tizieren und abzuschätzen. Der Kostenfolgenabschät-
zung sind die bei wirtschaftlicher und sparsamer Verwal-
tungstätigkeit sich ergebenden durchschnittlichen Kos -
ten und Einsparungen zugrunde zu legen. Die Prognosen
und Schätzungen sind mit pflichtgemäßer Sorgfalt und
mit vertretbarem Aufwand vorzunehmen.

(2) Die Kosten setzen sich aus Personalkosten, Sachkos -
ten, Investitionskosten und Aufwand für Leistungen an
Dritte zusammen. 

(3) Die Personalkosten sind zu ermitteln, indem die
durchschnittlichen Kosten je Arbeitsstunde der mit der
Wahrnehmung der Aufgabe betrauten Mitarbeiter mit
dem geschätzten durchschnittlichen Zeitaufwand multi-
pliziert werden. Dabei können pauschale Sätze zugrunde
gelegt werden.

(4) Die Sachkosten sind zu ermitteln, indem die Raum-
kosten, die Kosten für die Arbeitsplatzgrundausstattung
und die Kosten für sächlichen Verwaltungsaufwand er-
mittelt werden. Dabei können pauschale Sätze zugrunde
gelegt werden.

(5) Investitionskosten sind der Aufwand für Investitio-
nen der Gemeinden oder Gemeindeverbände, soweit die
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Investitionen für die Durchführung des konkreten Rege-
lungsentwurfs, der dem Anwendungsbereich des Kon -
nexitätsprinzips unterfällt, erforderlich sind. Die Investi-
tionskosten können auch pauschal festgelegt werden. 

(6) Der Aufwand für Leistungen an Dritte, der bei den
Gemeinden oder Gemeindeverbänden im Zusammen-
hang mit der Durchführung des konkreten Regelungsent-
wurfs entsteht, der dem Anwendungsbereich des Kon -
nexitätsprinzips unterfällt, ist nach Fallzahlen und durch-
schnittlicher Höhe des Aufwands je Fall pauschal zu
schätzen.

(7) Bei Aufgaben, die von Behörden des Landes wahr -
genommen wurden oder werden, können anstelle der in
den Absätzen 3 bis 6 genannten Parameter auch die bei
den Behörden des Landes entstandenen Kosten zugrunde
gelegt werden. 

(8) Erfolgen im Zusammenhang mit einem Entwurf im
Sinne von § 1 Satz 1 bei den betroffenen Gemeinden
oder Gemeindeverbänden Änderungen, die zu Entlastun-
gen führen, sind die damit verbundenen Einsparungen
entsprechend den in den Absätzen 3 bis 6 genannten Pa-
rametern zu ermitteln. Falls sich die Einsparungen nicht
angemessen mit diesen Parametern ermitteln lassen, sind
die Einsparungen pauschal zu schätzen.

(9) Soweit die Gemeinden oder Gemeindeverbände be-
rechtigt sind oder berechtigt werden sollen, die bei ihnen
im Zusammenhang mit einem Entwurf im Sinne von § 1
Satz 1 entstehenden Kosten durch Einnahmen, insbeson-
dere Gebühren, Auslagenersatz, Entgelte und Abgaben,
zu decken, ist die Höhe solcher Einnahmen durch Prog -
nosen und Schätzungen pauschal zu ermitteln.

(10) Von den Absätzen 3 bis 9 kann im Einzelfall abge-
wichen werden, wenn der Aufwand zur Ermittlung der
Kosten und der Entlastungen sowie Einnahmen unver-
hältnismäßig wäre. Es können dann auch pauschale Prog -
nosen und Schätzungen vorgenommen werden.

(11) Die Mehrbelastung ergibt sich aus der Differenz zwi-
schen den Kosten einerseits und den Entlastungen sowie
Einnahmen andererseits. Eine durchschnittliche Mehr -
belastung der jeweils betroffenen Gemeinden oder Ge-
meindeverbände von bis zu 0,10 Euro je Einwohner gilt
als Bagatellbelastung. 

§ 4

Evaluierung

Die Regelungen zur Kostenfolgenabschätzung nach § 3
werden drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes von
der Gemeinsamen Finanzkommission evaluiert.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über den Staatsgerichtshof

Das Gesetz über den Staatsgerichtshof vom 13. Dezem-
ber 1954 (GBl. S. 171), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 9. März 1976 (GBl. S. 310), wird wie
folgt geändert:

§ 54 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Ein Zusammenschluss von Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden kann einem Verfahren vor dem Staatsgerichts-
hof nach Satz 1 beitreten, wenn in dem Verfahren von
dem Antragsteller eine Verletzung von Art. 71 Abs. 3 der
Verfassung behauptet wird und dieses Verfahren aus
Sicht des Zusammenschlusses von grundsätz licher Be-
deutung ist; die grundsätzliche Bedeutung ist mit der Bei-
trittserklärung darzulegen.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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